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Erwagungen:

1.  Sachverhalt und Prozessgeschichte

1.1. Die Parteien sind die unverheirateten Elternvon C._ | geboren am
tt.mm.2011. Mit Beschluss vom 12. April 2012 (act. 11/1) legte die Vormund-
schaftsbehdorde D. das Besuchsrecht des Kindsvaters zu seinem Sohn wie
folgt fest (Dispositiv-Ziff. 1):

"Herr B.__ wird fur berechtigt erklart, seinen Sohn C.__ wie

folgt auf eigene Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen:

- wahrend der ersten 8 Wochen einmal wochentlich wahrend vier
Stunden in einem Besuchstreff (z.B. E. ),

- nachher unbegleitet einmal woéchentlich wahrend 8 Stunden, wo-
bei die Ubergabe von C. solange notwendig im E.
resp. unter Beizug einer anderen geeigneten Institution / Person
stattfindet und die Beistandin im Sinn von Dispositiv Ziff. 4 die ge-
nauen Modalitaten festlegt,

- spatestens ab dem 3. Altersjahr jedes zweite Wochenende von
Samstagmorgen 9.00 Uhr bis Sonntagabend 18.00 Uhr, wobei die
Beistandin im Sinn von Dispositiv Ziff. 4 die genauen Modalitaten
festlegt."

Die Kindseltern wurden ferner gestutzt auf Art. 273 Abs. 2 ZGB angewiesen, alles
zu unterlassen, was das Verhaltnis des Kindes zum anderen Elternteil beeintrach-
tigt oder die Aufgabe des Erziehers erschwert (Dispositiv-Ziff. 2). Fur C.__
wurden eine Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB angeordnet, Frau
F.__ zur Beistandin ernannt und deren Aufgaben im Einzelnen festgelegt
(Dispositiv-Ziff. 3 und Ziff. 4 lit. a bis j). Schliesslich wurde angeordnet, dass die
Kosten fiir die Besuchsbegleitung und die Ubergaben von den Kindseltern je zur

Halfte zu tragen seien (Dispositiv-Ziff. 5).

1.2.  Gegen diesen Beschluss erhob A. beim Bezirksrat Zurich Beschwer-
de und beantragte, es seien die Dispositiv-Ziffern 1, 4 und 5 des angefochtenen
Beschlusses aufzuheben und wie folgt zu regeln (act. 11/2 S. 2):

"2. Ziffer 1 des Dispositivs des vorinstanzlichen Beschlusses sei ab-

zuandern und das Besuchsrecht zwischen dem Kindsvater und
seinem Sohn C. wie folgt zu regeln:



Phase 1:

Es sei ein begleitetes Besuchsrecht anzuordnen und der Kindsva-
ter flr berechtigt zu erklaren, sein Besuchsrecht gegenlber

C. wahrend einem Jahr jeweils am Sonntag (1. und 3.
Sonntag im Monat) von 11.00h - 16.45h begleitet im Besuchstreff
E. auszuuben.

Phase 2:

Nach der Einholung eines Berichtes Uber den Kindsvater im

E. , welcher eine positive Empfehlung flr den Eintritt in
Phase 2 enthalt, sowie einer Stellungnahme der Kindsmutter, sei
der Kindsvater fur berechtigt zu erklaren, C. jeweils am 1.
und 3. Sonntag im Monat unbegleitet von jeweils 10.00 Uhr bis
18.00 Uhr zu sehen, wobei die Ubergaben durch eine neutrale
Person zu erfolgen haben.

Phase 3:

Es sei die Beistandsperson zu ermachtigen, uber die Ausdehnung
des Besuchsrechts (alle zwei Wochen von Samstagmorgen bis
Sonntagabend) unter Beizug der Eltern und zum Wohl von

C. zu entscheiden. Bei Uneinigkeit der Eltern fihrt die Vor-
mundschaftsbehdrde gegebenenfalls, unter Beizug eines Kinder-
psychologen, eine Abklarung durch und entscheidet zum Wohl
des Kindes. Ein solches Besuchsrecht des Kindsvaters sei, sofern
es die Umstande zulassen, ab dem Eintritt in den Kindergarten
von C. anzustreben.

Ziffer 4 lit. b) und c) des Dispositivs seien entsprechend der bean-
tragten Regelung aufzuheben und die Ubrigen Aufgaben der Bei-
standin um folgende Befugnisse zu erweitern:

- die Organisation der Besuche (begleitetes Besuchsrecht)
und Ubergaben im E. sicherzustellen,

- nach Absprache mit den Eltern und dem E. die Moda-
litdten der Besuche festzulegen (inkl. bei Krankheit Ferien-
abwesenheit, Feiertagsregelung),

- das Besuchsrecht zu Uberwachen und die Eltern dabei bera-
tend zu unterstutzen,

- nach Ablauf der ersten Phase und sofern die Umstande es
zulassen, die zweite Phase mit einem vierzehntaglichen un-
begleiteten Besuchsrecht mit Ubergaben durch eine neutrale
Person,

- Weitergehende Regelung des Besuchsrechts mit dem Ziel,
dass der Kindsvater C. ab dem Kindergartenalter an
zwei Wochenenden pro Monat von Samstagmorgen bis
Sonntagabend auf eigene Kosten zu sich oder mit sich auf
Besuch nehmen kann (unter Regelung der Ubergaben).



4. Ziffer 5 des Dispositivs des vorinstanzlichen Entscheids sei auf-
zuheben und dahingehend abzuandern, dass die Kosten der Be-
suchsrechtsausubung einschliesslich der Kosten der Besuchsbe-
gleitung und der Ubergaben vom Kindsvater zu tragen seien.

5. Eventualiter sei die Sache bezuglich der unter 1.-4 beanstandeten
Punkte an die Vorinstanz zurtckzuweisen, wobei der Spruchkor-
per nicht aus den bereits mit der Sache befassten Personen be-
stehen darf.

6. Unter Kosten- und Entschadigungsfolge einschliesslich 8 %
Mehrwertsteuer zu Lasten der Beschwerdegegnerin.”

Die unangefochten gebliebenen Dispositiv-Ziff. 2, 3 und 4.a) bzw. 4.d)-j) (Anwei-
sung an die Kindseltern gemass Art. 273 Abs. 2 ZGB, Anordnung der Beistand-
schaft gemass Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB, div. Aufgaben der Beistandin) sind in
Rechtskraft erwachsen. Die Beschwerde hat der Bezirksrat Zirich mit Beschluss
vom 25. Oktober 2012 (act. 10) abgewiesen, soweit auf diese eingetreten wurde
(Dispositiv-Ziff. I). Die Verfahrenskosten wurden der Beschwerdefuhrerin auferlegt
(Dispositiv-Ziff. 1), eine Parteientschadigung wurde nicht ausgerichtet (Dispositiv-
Ziff. lll), und das Gesuch des Beschwerdegegners um unentgeltliche Rechtsver-

beistandung wurde abgewiesen (Dispositiv-Ziff. IV).

1.3. Gegen diesen Beschluss hat A, mit Eingabe vom 12. November
2012 rechtzeitig (act. 2 i.V. mit act. 11/21) Berufung erheben und beantragen las-
sen, es sei Ziffer | des Dispositivs des vorinstanzlichen Beschlusses vom 25. Ok-
tober 2012 (bzw. Ziffern 1, 4 und 5 des Dispositivs des Beschlusses der Vor-
mundschaftsbehdorde D._ Kammer |, Beschluss Nr. 1239 vom 12. April 2012)
aufzuheben und entsprechend ihren Antragen vor Bezirksrat abzuandern. Ferner

sei Ziffer 1l des vorinstanzlichen Beschlusses aufzuheben (act. 2 S. 2 ff.).

Nach Beizug der Akten (BR act. 11/1-21, VB act. 13/1-88) wurde der Berufungs-
klagerin mit Verfligung vom 20. November 2012 (act. 14) Frist zur Leistung eines
Kostenvorschusses angesetzt, welcher fristgemass geleistet wurde (act. 22). Fer-
ner wurden vom Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zurich Akten
beigezogen (act. 17/1-9 und 18/1-5). Mit Eingabe vom 30. November 2012 liess
der Berufungsbeklagte den prozessualen Antrag stellen, es sei der Berufung vom

12. November 2012 gegen den Beschluss des Bezirksrats Zurich vom 25. Okto-



ber 2012 die aufschiebende Wirkung zu entziehen (act. 19). Der Berufungsklage-
rin wurde Gelegenheit zur Stellungnahme eingeraumt (act. 20), welche sie mit
Eingabe vom 10. Dezember 2012 fristgemass wahrnahm (act. 23). Mit Beschluss
vom 14. Dezember 2012 wurde der Antrag in dem Sinne gutgeheissen, dass die
begleiteten Besuche gemass Dispositiv-Ziff. 1 des Beschlusses der Vormund-
schaftsbehorde D.__ vom 12. April 2012 unverzuglich aufzunehmen seien und
die Beistandin diese zu organisieren habe. Im Sinne einer vorsorglichen Mass-
nahme wurde Uberdies angeordnet, dass diese Besuchsregelung fur die ganze
Dauer des Rechtsmittelverfahrens Geltung habe. Ferner wurde dem Berufungs-
beklagten sowie dem Bezirksrat Zurich und der Vormundschaftsbehérde D._
Frist angesetzt, um die Berufung zu beantworten bzw. eine Stellungnahme dazu
einzureichen (act. 24). Die Vormundschaftsbehérde D. hat sich nicht ver-
nehmen lassen. Der Bezirksrat Zurich hat mit Eingabe vom 17. Dezember 2012
auf eine Vernehmlassung verzichtet (act. 26), und der Berufungsbeklagte erstatte-
te seine Berufungsantwort rechtzeitig am 21. Dezember 2012 (act. 30). Beide Do-
kumente wurden den Parteien zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 31 und 32). Am
27. Marz 2013 reichte die Berufungsklagerin (neu: Beschwerdeflhrerin) dem Ge-
richt eine Erganzung zur Berufungsschrift samt Beilagen ein (act. 34 und 35/1-2).
Sie wurde dem Berufungsbeklagten (neu: Beschwerdegegner) am 4. April 2013
zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 36+37). Am 21. Mai 2013 wurde bei der Bei-
standin telefonisch eine Auskunft Gber den Verlauf des bisherigen begleiteten Be-
suchsrechts eingeholt (act. 39) und den Parteien mit der Vorladung zur Verhand-
lung vom 14. Juni 2013 zur Kenntnis gebracht (act. 40/1-2). Mit Zuschrift vom

11. Juni 2013 reichte die Beschwerdeflhrerin dem Gericht (unter Kenntnisgabe
an den Beschwerdegegner) weitere Unterlagen ein (act. 42 und 43/1-3). Am

14. Juni 2013 wurden die Parteien angehort (Prot. S. 7 ff.), wobei der Beschwer-
degegner auch zu den neu eingereichten Unterlagen Stellung nehmen konnte
(Prot. S. 33 f.). Der Beschwerdegegner reichte anlasslich der Verhandlung zudem
ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege samt Beilagen ein (Prot. S. 30,

act. 45 und 46/1-6). Mit mindlich eréffneter Referentenverfligung wurde ihm so-
gleich Frist angesetzt, um weitere Unterlagen zu seinem Gesuch um unentgeltli-

che Rechtspflege einzureichen (Prot. S. 37), welcher Aufforderung er mit Eingabe



vom 18. Juni 2013 innert Frist nachkam (act. 47 und act. 48/1-7). Eine Anhoérung
der Beschwerdefuhrerin zum Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist nicht er-
forderlich (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif.

2. Anwendbares Recht

21. Am 1. Januar 2013 ist die Teilrevision des ZGB zum Kindes- und Erwach-
senenschutzrecht in Kraft getreten. Dieses umfasst auch diverse Verfahrensvor-
schriften (vgl. die neuen Art. 440 ff. ZGB). Gleichzeitig traten die kantonalen Ein-
fuhrungsbestimmungen dazu in Kraft (im Wesentlichen das sog. EG KESR). Die
neuen sachlichen Zustandigkeiten und die neuen Verfahrensbestimmungen gel-
ten nicht nur fur das Erwachsenenschutz-, sondern auch fur das Kindesrecht, das
in den Art. 314 ff. ZGB noch besondere kindesrechtliche Verfahrensvorschriften
vorsieht. Deshalb kommt Art. 14a SchIT ZGB, der die sachliche Zustandigkeit und
das anwendbare Verfahrensrecht bei hangigen erwachsenenschutzrechtlichen
Verfahren regelt, zusammen mit Art. 12 Abs. 1 SchiT ZGB auch bei hangigen kin-
desrechtlichen Verfahren analog zur Anwendung (BSK Erw.schutz-Reusser,

Art. 14 SchiT N 4).

2.2. Das neue Recht sieht in formeller Hinsicht vor, dass bei seinem Inkrafttre-
ten hangige Verfahren von den neu zustandigen Behorden weitergefuhrt werden
(Art. 14a Abs. 1 SchIT ZGB). Dementsprechend haben die kommunalen Vor-
mundschaftsbehérden noch vor Ende 2012 alle ihre Dossiers den neuen regiona-
len Kindes- und Erwachsenenschutzbehoérden (vgl. dazu §§ 2 ff. EG KESR) Uber-
geben. Der Kanton Zurich hat mit den Bezirksraten und dem Obergericht zwei
"gerichtliche Beschwerdeinstanzen" im Sinne von Art. 441 Abs. 1 ZGB geschaffen
(§§ 63 und 64 EG KESR). Das entspricht der bisherigen Ordnung (§§ 41 und 75
EG ZGB), und an der Zustandigkeit des Obergerichts andert sich daher nichts.

2.3. Anders als beim Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung An-
fang 2011 (Art. 404 Abs. 1 ZPO) enthalt das Ubergangsrecht des Kindes- und
Erwachsenenschutzrechts keinen Vorbehalt flir hangige Verfahren. Das neue
Verfahrensrecht verlangt im Gegenteil sofort Anwendung und die nach neuem

Recht zustandige Behorde muss daruber befinden, ob und wieweit das unter dem



alten Recht hangig gewordene Verfahren allenfalls erganzt werden muss (Art. 14a
Abs. 2 und 3 SchIT ZGB).

2.4. Nach neuem Recht heisst das gegen Entscheide der Bezirksrate zulassige
Rechtsmittel nicht mehr Berufung, sondern "Beschwerde" (§ 64 EG KESR). Das
vorliegende Verfahren wurde - wie ausgeflhrt - noch als Berufung angelegt, ist
aber als Beschwerde weiterzufuhren. Die Bezeichnungen im Rubrum wurden ent-
sprechend angepasst. Neu betragt die Rechtsmittelfrist von Bundesrechts wegen
30 Tage statt 10 Tage wie bis anhin nach kantonalem Recht. Vorliegend bleibt
das indes ohne Belang, weil das vorliegende Rechtsmittelverfahren noch unter al-
tem Recht eingeleitet wurde. Im Ubrigen zeigt das neue Recht im Rechtsmittelver-
fahren vor dem Obergericht als zweiter kantonaler (Beschwerde-)Instanz im Ver-
gleich zum bisherigen Verfahrensrecht keine wesentlichen Auswirkungen: Das
Rechtsmittel hat wie bisher die Berufung aufschiebende Wirkung, wenn nicht die
Vorinstanz oder - wie vorliegend (act. 24) - das Obergericht das anders anordnen
(Art. 450c ZGB), und die Rugegrunde - Rechtsverletzung, unrichtige oder unvoll-
standige Feststellung des erheblichen Sachverhalts, Unangemessenheit

(Art. 450a ZGB) - entsprechen ebenfalls dem bisherigen Recht (§ 187 GOG i.V.
mit Art. 310 ZPO). Nach wie vor kdnnen die Vorinstanzen zur Vernehmlassung
angehalten werden (Art. 450d ZGB, § 68 EG KESR), und das Obergericht kann
nach Ermessen eine mundliche Anhérung durchfiihren oder schriftliche Stellung-
nahmen einholen (§§ 66 ff. EG KESR). Weiterhin gilt der Untersuchungsgrund-
satz (§§ 65 und 67 EG KESR) und gilt wie bisher (vgl. § 187 GOG) erganzend
das Verfahrensrecht der ZPO, neu allerdings von Bundesrechts wegen (vgl.

Art. 450f ZGB). Es gilt daher auch weiterhin die Praxis des Bundesgerichts, dass
wer ein Rechtsmittel ergreift, einen Antrag zu stellen hat, wie nach seinem Dafur-
halten zu entscheiden sei, und im Einzelnen darlegen muss, weshalb der ange-
fochtene Entscheid unrichtig sei, und das insbesondere auch dort, wo das Verfah-
ren dem so genannten Untersuchungsgrundsatz (der "maxime inquisitoire") un-
tersteht, die Rechtsmittelinstanz also von sich aus Abklarungen treffen muss,
wenn es die Akten nahelegen (BGE 138 Il 374, E. 4.3.1, BGE 137 11l 617).



3. Besuchsrecht

3.1. Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das un-
mundige Kind haben Anspruch auf angemessenen personlichen Verkehr (Art. 273
Abs. 1 ZGB). Der Bezirksrat Zurich hat die in Lehre und Rechtsprechung entwi-
ckelten Grundsatze zum Besuchsrecht richtig dargestellt; auf diese Ausfuhrungen
kann verwiesen werden (vgl. act. 10 S. 7 f.). Gestutzt darauf hat der Bezirksrat
Zurich den Entscheid der Vormundschaftsbehérde D._ betreffend Besuchs-
regelung fur C.__ geschutzt. Er hat erwogen (act. 10 S. 8 ff.), es kdnne nicht
von einem begrundeten Verdacht auf gegen die Beschwerdefuhrerin oder gar ge-
gen das Kind gerichtete Gewalt seitens des Beschwerdegegners die Rede sein.
Es bestehe offensichtlich keine Gefahr fur das Kindswohl durch den Beschwerde-
gegner. Ferner habe sich der Beschwerdegegner sehr wohl im Rahmen des ihm
Moglichen um den Sohn gekimmert und sich gegenuber dem Kind als fursorgli-
cher Vater erwiesen. Eine EntflUhrungsgefahr sei nicht ersichtlich, und es gebe
auch keine Anhaltspunkte, die eine Abklarung der psychischen Verfassung des
Beschwerdegegners als notwendig erscheinen liessen. Der Hinweis auf die beim
Beschwerdegegner sichergestellte Pistole und Munition wirke trotz Drohungen
angesichts der gesamten Sachlage reichlich Uberzeichnet. Jedenfalls sei die Pis-
tole selbst nicht langer von Bedeutung, da sich diese nicht mehr im Besitz des
Beschwerdegegners befinde. Die Voraussetzungen flr eine weitergehende Ein-
schrankung des Besuchsrechts lagen auf jeden Fall nicht vor. Deshalb sei die von
der Vormundschaftsbehdrde angeordnete Regelung, welche sich durchaus an die
Ubliche Ausgestaltung eines Besuchsrechts anlehne, nicht zu beanstanden, zu-
mal zwischen Kleinkindern und Eltern ein regelmassig stattfindender Kontakt
wichtig sei. Um allfalligen Angsten der Beschwerdefiihrerin entgegenzuwirken,
habe die Vormundschaftsbehorde fur die ersten Besuche zu Recht ein begleitetes

Besuchsrecht (auf Bewahrung) statuiert.

3.2. Die Beschwerdeflhrerin halt vorab dafur, der Bezirksrat habe sich mit ihren
detailliert dargelegten und begrindeten Argumenten nicht rechtsgenuglich ausei-
nandergesetzt. Der vorinstanzliche Entscheid sei minimalistisch begrindet. Die

grundsatzliche Ablehnung des Antrages auf ein begleitetes Besuchsrecht sei nicht



nachvollziehbar und willkurlich. Die Vorinstanz habe es unterlassen, sich mit den
Darlegungen und Beweisofferten der Beschwerdefuhrerin auseinanderzusetzen,
und sie habe es insbesondere versdumt zu prufen, ob das Wohlvon C.__ im
konkreten Fall bei der Festlegung des Besuchsrechts gefahrdet sei. Die Vor-
instanz Ubernehme stattdessen zum vornherein unbesehen die Argumentation
der Vormundschaftsbehorde (act. 2 S. 5 1.).

Zu Recht wirft die Beschwerdefuhrerin der Vorinstanz nicht eine Verletzung des
rechtlichen Gehors vor. Der Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 53 ZPO, Art. 29
Abs. 2 BV) verlangt insbesondere, dass die Gerichte die rechtserheblichen Vor-
bringen der Parteien anhoren und bei der Entscheidfindung bertcksichtigen. Da-
mit sich die Parteien ein Bild Uber die Erwagungen des Gerichts machen kdonnen,
ist der Entscheid zu begriinden. Die Begriindung muss kurz die Uberlegungen
nennen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich dessen
Entscheid stutzt. Nicht erforderlich ist hingegen, dass sich der Entscheid mit allen
Parteistandpunkten einlasslich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen
ausdrucklich widerlegt. Es gentgt, wenn der Entscheid gegebenenfalls sachge-
recht angefochten werden kann (BGE 133 1270 E. 3.1; 133 111 439 E. 3.3, je mit
Hinweisen). Diesen Anforderungen wird der angefochtene Entscheid gerecht, in-
dem er nachvollziehbar und unter Verweis auf zahlreiche Belegstellen darlegt,
aus welchen Uberlegungen die Vorinstanz zu ihrem Entscheid gelangte. Soweit
die Beschwerdefuhrerin hingegen dafir halt, indem sich der Bezirksrat ungenu-
gend mit ihren Argumenten auseinandergesetzt habe, sei der Sachverhalt unrich-

tig erstellt worden (act. 2 S. 5), kann ihr nicht gefolgt werden (vgl. nachstehend).

3.3. Bestritten unter den Parteien ist, wann der Beschwerdegegner aus der
gemeinsamen Wohnung auszog. Die Beschwerdeflhrerin behauptet, der Be-
schwerdegegner sei auf ihre Aufforderung am 10. April 2011 in sein in der glei-
chen Liegenschaft gelegenes Buro im Erdgeschoss umgezogen (act. 2 S. 6 f.),
wohingegen dies gemass Beschwerdegegner erst am 22. Juli 2011 der Fall ge-
wesen sein soll (act. 30 S. 9 ff.). Fur die Frage, ob zwischen Vater und Kind eine
Beziehung bestanden und der Beschwerdegegner sich um seinen Sohn gekiim-

mert hat, ist das genaue Auszugsdatum indes nicht entscheidend, zumal der Be-
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schwerdegegner seinen Sohn auch nach dem Umzug in das Buro in der gleichen
Liegenschaft noch betreut und haufig gesehen hat (act. 30 S. 11 mit Hinweisen,
vgl. auch die Aussagen der Beschwerdefuhrerin selber in act. 13/69/12 S. 17 und
S. 23). Noch am 10. Januar 2012 konnte die Behorde anlasslich eines gemein-
samen Gesprachs sodann feststellen, dass Vater und Sohn sehr vertraut mitei-
nander waren (act. 11/1 S. 1+2), was fur sich spricht. Dass sich die Mutter (natur-
gemass, wenn es etwa um das Stillen geht) mehr um ihren Sohn kimmerte als
der Vater, lasst nicht auf eine fehlende Bindung zwischen Vater und Sohn
schliessen. Dass der Beschwerdegegner seinem Sohn nicht freiwillig habe Unter-
haltsbeitrage leisten wollen (act. 2 S. 7 f.), bestreitet er. Bis zum Auszug im Juli
2011 habe dafur keine Veranlassung bestanden, und nachher habe sich die Fest-
setzung des Unterhaltsbeitrages lediglich aufgrund fehlerhafter Berechnung im
ersten Entwurf des Unterhaltsvertrages etwas verzogert, was belegt ist. Nur zwei
Tage nach der Unterzeichnung des Unterhaltsvertrages bezahlte der Beschwer-
degegner sodann die ruckwirkenden Unterhaltsbeitrage (act. 30 S. 12 f,,

act. 11/14/5-8; act. 13/12+38). Daraus kann nicht geschlossen werden, dass sich

der Beschwerdegegner nicht um seinen Sohn bemihte.

3.4. Die Beschwerdefuhrerin beanstandet ferner, die Vorinstanz habe es unter-
lassen, sich mit dem aktenkundigen Aggressionspotential und der Gewaltbereit-
schaft des Beschwerdegegners auseinanderzusetzen (act. 2 S. 8 ff.). Dies trifft,
wie die wiedergegebenen Erwagungen des Bezirksrats zeigen (vorn Ziff. 3.1.),
nicht zu. Im Gegenteil hielt er ausdrucklich fest, dass von einem begrindeten
Verdacht auf gegen die Beschwerdeflhrerin oder gar gegen das Kind gerichtete

Gewalt seitens des Beschwerdegegners nicht die Rede sein kdnne.

3.4.1. Soweit die Beschwerdeflhrerin beanstandet, der Bezirksrat habe den Bei-
zug der Strafakten im GSG-Verfahren unterlassen, wurde dies nachgeholt

(act. 14, 17 und 18). Auf Anzeige der Beschwerdefuhrerin wurde mit Verfugung
der Stadtpolizei Zurich vom 13. Januar 2012 ein Rayon- und Kontaktverbot fur
den Beschwerdegegner erlassen (act. 17/2) und dieser in Untersuchungshaft ver-
setzt (act. 18). Mit Verfugung vom 25. Januar 2012 wurde das Rayon- und Kon-
taktverbot (im Einverstandnis mit dem Beschwerdegegner) bis zum 25. April 2012
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verlangert, wobei allerdings beziglich des Kontaktverbots gegenliiber Sohn
C.__ die Regelung des Besuchsrechts durch die Vormundschaftsbehorde
vorbehalten wurde (act. 17/5 S. 6 f.). Aus der Verfugung geht hervor, dass der
Beschwerdegegner in Abrede stellte, die Beschwerdefuhrerin je bedroht oder tat-
lich angegriffen zu haben, jedoch einrdumte, dass sich die Parteien oft lautstark
gestritten hatten und er im Juli 2011 auch einmal die Wohnungsture eingetreten
habe, weshalb als glaubhaft erachtet wurde, dass es seitens des Beschwerde-
gegners zu unkontrollierten Wutausbrtichen mit Gewalt gegen Sachen (nicht aber
zu korperlichen Ubergriffen) und Todesdrohungen gekommen sei, welches Ver-
halten die Beschwerdeflhrerin verangstigt habe (act. 17/5 S. 4 f.). Soweit die Be-
schwerdefuhrerin behauptet, der Beschwerdegegner habe auch gegenuber sei-
nem Untermieter, Herrn G.__ |, Drohungen ausgestossen und sei auch im Jah-
re 2010 aufgefallen (act. 2 S. 8), waren diese Behauptungen zu wenig substanti-
iert, so dass weitere Aktenbeizuge nicht erfolgen konnten (vgl. act. 14). Konkrete-
res ergibt sich auch aus dem Nachtrag der Beschwerdefuhrerin vom 27. Marz
2013 (act. 34) nicht. Fest steht einzig, dass die Beschwerdefuhrerin am 12. Janu-
ar 2012 gegen den Beschwerdegegner Strafantrag wegen Drohung, Nétigung,
Tatlichkeiten und Sachbeschadigung gestellt hat (act. 35/1 S. 3), welche Strafun-
tersuchung offenbar noch nicht abgeschlossen ist. Selbst wenn eine weitere Stra-
funtersuchung gegen den Beschwerdegegner betreffend den Untermieter anhan-
gig sein sollte, vermochte diese Tatsache allein noch nichts Uber ein Aggressions-
und Gewaltpotential des Beschwerdegegners generell, und schon gar nichts Uber
eine gegen seinen Sohn gerichtete Gewalt auszusagen. Letzteres hat denn die

Beschwerdefuhrerin selber auch gar nie behauptet.

3.4.2. Richtig ist, dass anlasslich der Hausdurchsuchung vom 14. Januar 2012 in

den Buroraumlichkeiten des Beschwerdegegners eine Waffe und Munition sicher-
gestellt worden sind (act. 2 S. 9, act. 13/50 letztes Blatt). Anlasslich seiner polizei-
lichen Befragung am 13. Januar 2012 hatte der Beschwerdegegner selber ange-

geben, eine Waffe zu besitzen, welche sich in einem Koffer in seinem Buro befin-
de, und sich mit einer Hausdurchsuchung einverstanden erklart (act. 13/50 S. 4 f.,
S. 6 und zweitletztes Blatt). In der Hafteinvernahme gab er dazu an, die Waffe sei

ihm im Jahr 1972, als er bei H. gearbeitet habe, als Geschenk Uberreicht
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worden. Er habe die Waffe nie gebraucht, und sie sei immer eingeschlossen und
gesichert (act. 18/4 S. 5). Etwas anderes hat auch die Beschwerdefuhrerin nie
behauptet. Wer eine Waffe geschenkt erhalt und diese samt Munition vierzig Jah-
re verschlossen in einem Koffer aufbewahrt, ohne sie je benutzt zu haben, mani-
festiert mit diesem Waffenbesitz weder eine grosse Gewaltbereitschaft noch ein
hohes Aggressionspotential. Sollte der Beschwerdegegner der Beschwerdefuhre-
rin anlasslich des Vorfalls vom 10. Januar 2012 tatsachlich mit Erschiessen ge-
droht haben (act. 17/6 S. 5), was bestritten ist (act. 18/4 S. 4), ware diese Dro-
hung wohl als momentane unbedachte Ausserung in einem eskalierenden Streit
zwischen den Parteien zu verstehen. Dem Bezirksrat ist daher beizupflichten,
wenn er die Situation als reichlich Uberzeichnet schildert. Zutreffend hat der Be-
zirksrat ferner darauf hingewiesen, dass sich die Pistole nicht mehr im Besitz des
Beschwerdegegners befindet und eine von diesem ausgehende Gefahr auch
deshalb zu verneinen ist. Selbst wenn sich der Beschwerdegegner schliesslich im
Jahre 2011 ein Mal mit seinem unterjahrigen Sohn in seinem Buro aufgehalten
hat, in welchem auch die Waffe samt Munition (separat) in einem verschlossenen
Koffer aufbewahrt wurde (act. 2 S. 10, act. 11/14/9), lasst dies nicht auf eine Ge-
fahrdung des Kindswohls schliessen. Dem Beschwerdegegner ist insbesondere
auch zuzustimmen, dass in der Schweiz die Armeewaffen in den Privathaushalten
aufbewahrt werden und darin keine besondere Gefahrdungslage gesehen wird,
was auch fur die Waffe des Beschwerdegegners gelten muss, zumal diese ge-

trennt von der Munition und in einem verschlossenen Koffer aufbewahrt wurde.

3.4.3. Richtig ist ferner, dass die Beschwerdeflhrerin schon vor den Vorinstanzen
geltend gemacht hat, der Beschwerdegegner sei ihr gegenltber wiederholt gewalt-
tatig geworden (act. 2 S. 10 f.), was dieser bestreitet (act. 30 S. 3 ff.; so schon
act. 11/14 S. 8 ff.). Es gebe daflir keinen einzigen Beweis, und die Aussagen der
Beschwerdefuhrerin seien widersprichlich und wenig glaubwdurdig. Die von ihr
eingereichten "Belege" wirden nichts beweisen, ausser dass die Beschwerdeflh-
rerin diese Gewalt behaupte. Es trifft zu, dass eigentliche Beweise fur Gewaltta-
tigkeiten oder Drohungen wie etwa Zeugenaussagen oder Arztberichte Uber Ver-
letzungen nicht vorliegen und die Aussagen der Beschwerdefuhrerin nicht immer

ganz widerspruchslos oder glaubwurdig sind (vgl. dazu die Auflistung des Be-
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schwerdegegners act. 30 S. 4-5). Was den Polizeirapport vom 19. Juli 2011 be-
trifft (act. 2 S. 10 und act. 6/9), erklarte die Beschwerdeflhrerin anlasslich ihrer
Einvernahme vom 27. Januar 2012 (act. 13/69 12 S. 17), der Beschwerdegegner
habe in jener Nacht bei ihr geklopft und habe mit ihr sprechen wollen. Er sei aber
voll aggressiv gewesen und habe herumgeschrien. Sie habe ihm gesagt, er solle
gehen, sonst wurde sie die Polizei rufen. Er sei dann gegangen, sie habe aber
trotzdem die Polizei gerufen, weil sie gedacht habe, vielleicht komme er noch
einmal. Dass die Parteien oft lautstark gestritten haben, hat der Beschwerdegeg-
ner selber angegeben. Der Aufforderung der Beschwerdefiihrerin, zu gehen, kam
der Beschwerdegegner aber offenbar ohne weiteres nach. Auf ein besonderes
Gewaltpotential 1asst sich aus dem Vorfall daher nicht schliessen. Aus der Besta-
tigung der Beratungs- und Informationsstelle flr Frauen gegen Gewalt in Ehe und
Partnerschaft (bif; act. 6/10) ergibt sich, dass sich die Beschwerdeflihrerin ab
September 2011 zunachst zwei Mal telefonisch an die Opferberatungsstelle
wandte und von Januar bis Juni 2012 eine personliche Beratung und mehrere Te-
lefongesprache durchgefuhrt wurden und die Beschwerdeflhrerin dabei von psy-
chischer und physischer Gewalt berichtete. Die Bestatigung liegt allerdings nur in
Kopie vor und erweckt vorab den Eindruck, es sei etwas zusammenkopiert oder
ein Teil der Bestatigung weggelassen worden. Auch welcher Art die berichtete
Gewalt konkret gewesen sein soll, ergibt sich aus dem Bericht nicht. Selbst wenn
sich die Beschwerdeflhrerin mit entsprechenden Vorwirfen an die bif wandte,
lasst sich daraus daher noch nichts Zuverlassiges ableiten. Nicht gefolgt werden
kann der Behauptung der Beschwerdefuhrerin, dass der Beschwerdegegner in
der Strafuntersuchung widerspruchliche Aussagen betreffend Drohungen ge-
macht habe (act. 2 S. 11). Anlasslich der Hafteinvernahme bestritt der Beschwer-
degegner konsequent die ihm gemass Antrag auf Anordnung von Untersu-
chungshaft vorgeworfenen Drohungen (act. 18/1, act. 18/4 S. 5 f.), wie er das
schon anlasslich der polizeilichen Einvernahme getan hatte (act. 17/6 ab Blatt 7).
Dass er in der polizeilichen Einvernahme auch noch ausgefuhrt hatte, das Gegen-
teil treffe zu und die Beschwerdefiihrerin habe ihn bedroht (act. 17/6 Blatt 10),

stellt kein widerspruchliches Aussageverhalten dar. Die Anwendung korperlicher



-14 -

Gewalt des Beschwerdegegners gegen die Beschwerdeflhrerin ist insgesamt

nicht hinreichend erstellt.

3.4.4. Zusammenfassend muss davon ausgegangen werden, dass die Parteien
haufiger lautstarke Streitigkeiten austrugen und der Beschwerdegegner zumin-
dest ein Mal auch gegen Sachen gewalttatig war (TUre eintreten). Dass in einem
eskalierenden Streit auch einmal (unbedacht) Drohungen ausgesprochen werden,
ist trotz Bestreitung des Beschwerdegegners zudem nicht auszuschliessen. Frag-
lich erscheint, ob dieses Verhalten insgesamt als hausliche Gewalt zu qualifizie-
ren ist. Hausliche Gewalt bedeutet systematische Misshandlung mit dem Ziel,
Macht und Kontrolle auszuuben, und nicht eine einmalige Ohrfeige oder eine ver-
bale Beschimpfung im Verlauf eines eskalierenden Streits. Die physische oder
psychische Zwangsaustbung und deren Auswirkungen mussen vielmehr von ei-
ner gewissen Konstanz bzw. Intensitat sein (vgl. etwa Urteil 2C_1000/2012 vom
21. Februar 2013 E. 5.1.1). Daran scheint es vorliegend zu fehlen. Indes sind
auch lautstarke Streitereien fur C.__ abtraglich, wenn er sie miterlebt (act. 2
S. 12). Dem ist aber nicht so zu begegnen, dass dem Vater ein Besuchsrecht ge-
genuber seinem Sohn abgesprochen oder dieses beschrankt wird, sondern es ist,
wie es die Vorinstanzen getan haben, dafur zu sorgen, dass es vor dem Sohn zu
keinen solchen Streitereien zwischen den Eltern mehr kommen kann, indem die
Ubergaben von C.___ solange notwendig im E.______ resp. unter Beizug einer
anderen geeigneten Institution oder Person stattfinden und die Beistandin die ge-
nauen Modalitaten festlegt. Dass sich das behauptete Aggressionspotential bzw.
die behauptete Gewaltbereitschaft des Beschwerdegegners je gegen seinen
Sohn gerichtet hatte, wurde nie geltend gemacht, und es ist auch nicht ersichtlich,
dass eine solche konkrete Gefahr in Zukunft bestehen kdnnte. Die Anrufung von
Art. 19 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen durch die Beschwer-
defuhrerin (act. 2 S. 13 f.), wonach alle Kinder das Recht darauf haben, gegen al-
le Formen von psychischer oder physischer Gewalt geschitzt zu sein, geht daher
ins Leere. Es kann entsprechend auch nicht gesagt werden, der Beschwerdegeg-
ner musse sich erst bewahren und zeigen, dass er sich seinem Sohn gegenuber

besser beherrschen konne (act. 2 S. 14).
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3.5. Soweit die Beschwerdeflhrerin das Wohl von C.__ nicht deshalb als
gefahrdet einstuft, weil C.___ selber Opfer von physischer oder psychischer
Gewalt geworden sei, sondern weil er das Ausiben von Macht, Drohung und Ge-
walt in der Beziehung seiner Eltern direkt oder indirekt miterlebt habe (act. 2 S. 17
f., S. 18 f.), ist festzuhalten, dass selbst wenn der Beschwerdegegner Gewalt ge-
gen die Beschwerdefluhrerin in irgend einer Form ausgeubt hatte, C.__ zu
klein war, um dies bewusst mitzuerleben. Wenn die Beschwerdefuhrerin ausfuhrt,
C.___ seibereits als Baby sehr schreckhaft gewesen und habe an Spannungs-
zustanden gelitten, was sich insbesondere in einer Faustbildung bemerkbar ge-
macht habe, kann das verschiedenste Ursachen gehabt haben. C.__ hatte vor
dem Kontaktabbruch im Januar 2012 jedenfalls keinerlei Angste vor dem Vater;
vielmehr stellte die Vormundschaftsbehorde fest, dass Vater und Sohn sehr ver-
traut miteinander waren (act. 11/1 S. 1 und 2). Seither, d.h. seit dem ersten Le-
bensjahrvon C.___ | ist es zu keinen weiteren Vorfallen zwischen den Parteien
mehr gekommen. Entgegen der Befurchtung der Beschwerdefuhrerin besteht
auch keine wiederkehrende Eskalationsgefahr, wenn die Ubergabenvon C._
bei der Auslibung des Besuchsrechts - wie vorgesehen - solange notwendig im
E._ resp. unter Beizug einer anderen geeigneten Institution oder Person
stattfinden. Nicht gefolgt werden kann schliesslich der Auffassung der Beschwer-
defiihrerin, dass solche Ubergaben praktisch nicht durchfiihrbar und dem Kinds-
wohl abtraglich seien, weil C.__ viel zu klein sei (act. 2 S. 17). Dass nach ei-
nem langeren Unterbruch der personlichen Beziehung zwischen Vater und Sohn
diese mittels begleiteten Besuchen zunachst wieder aufgebaut werden muss, ist

hingegen richtig. Darauf wird zurickzukommen sein.

3.6. Bestritten ist, dass der Beschwerdegegner die Absicht gedussert haben
soll, mit seinem Sohn nach |.__ [Gebiet in sideuropaischem Staat] zu gehen
(act. 2 S. 19, act. 30 S. 8 f.). Zu Recht hat der Bezirksrat festgehalten, eine (kon-
krete) EntfUhrungsgefahr sei nicht ersichtlich. Der Beschwerdegegner lebt seit 50
Jahren in der Schweiz, er arbeitet hier und auch seine zwei erwachsenen Tdchter
und seine Mutter leben hier (act. 30 S. 8). Nach Angaben der Beschwerdeflihrerin
bei der Vormundschaftsbehorde soll der Beschwerdegegner erwahnt haben, er

konnte nach der Pensionierung evtl. wieder nach |I. gehen (act. 13/48 S. 1
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f.). Darin kann keine Entfihrungsandrohung gesehen werden. Wenn die Be-
schwerdefuhrerin dann spater bei der Polizei vorbrachte, der Beschwerdegegner
habe damit gedroht, C._ nachl.__ zu entfUhren (act. 11/3/12 S. 15,

act. 17/1 S. 2), erscheint das wenig glaubhaft.

3.7. Dass der Beschwerdegegner C._ bei der Gewahrung unbegleiteter
Besuche instrumentalisieren und ihn damit in einen unlosbaren Loyalitatskonflikt
stlrzen konnte, ist eine reine Unterstellung. Konkrete Anhaltspunkte daflr beste-
hen nicht. Dass er bis heute kein echtes Verantwortungsbewusstsein gegeniber
seinem Sohn gezeigt habe (act. 2 S. 20), trifft, wie bereits ausgefihrt (vorn

Ziff. 3.3.), nicht zu. Nichts vorgeworfen werden kann dem Beschwerdegegner wei-
ter, wenn er etwa nicht mitbekommen hat, wann sein Sohn zu laufen begann
(Prot. S. 16), nachdem ihm wahrend gut 15 Monaten ein Besuchskontakt versagt
war. Kein Vorwurf kann ihm weiter gemacht werden, wenn er sich bei der Be-
schwerdefuhrerin nie mehr gemeldet hat (Prot. S. 16), nachdem diese selber ein
Kontaktverbot erwirkt hatte. Offenbar unzutreffend ist schliesslich, dass sich der
Beschwerdegegner auch nie via die Beistandin oder die Vormundschaftsbehdrde
Uber das Wohlbefinden seines Sohnes erkundigt haben soll (Prot. S. 16); dies tat

seine Rechtsvertreterin in seinem Auftrag fur ihn (Prot. S. 32+35).

3.8. Wie die Verweigerung oder der Entzug des Besuchsrechtes nach Art. 274
Abs. 2 ZGB bedarf auch die Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts konkre-
ter Anhaltspunkte fur die Gefahrdung des Kindeswohls. Eine bloss abstrakte Ge-
fahr einer moglichen ungunstigen Beeinflussung des Kindes reicht nicht aus, um
den personlichen Verkehr nur in begleiteter Form ausuben zu lassen. Denn ein
Besuch unter Aufsicht hat nicht denselben Wert wie ein unbegleiteter, der in der
Regel ungezwungener erfolgt. Es ist daher eine gewisse Zurlckhaltung bei der
Anordnung einer solchen Einschrankung angebracht. Auf jeden Fall darf die Ein-
griffsschwelle beim begleiteten Besuchsrecht nicht tiefer angesetzt werden, als
wenn es um die Verweigerung oder den Entzug des Rechts auf persdnlichen Ver-
kehr Gberhaupt geht. Der Unterschied besteht einfach darin, dass im letzteren Fall
der Grund, der eine Gefahr fur das Kindeswohl befirchten lasst, derart ist, dass

die Gefahrdung weder durch die Anordnung einer Begleitung noch durch andere
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Massnahmen ausgeschlossen werden kann (BGE 122 111 407 E. 3c). Denkbar ist
allerdings auch, dass lediglich fur eine erste beschrankte Zeit ein drittbegleitetes
Besuchsrecht angeordnet wird, und zwar nicht im Sinne einer Uberwachung, son-
dern zur Férderung der noch nicht in Gang gekommenen Beziehungen (BGE 122
[l 411 E. 4a/bb).

3.8.1. Entsprechend den vorstehenden Erwagungen ist dem Bezirksrat darin bei-
zupflichten, dass - mit Ausnahme des Umstandes, dass der Kontakt zwischen Va-
ter und Sohn langere Zeit unterbrochen war - keine das Kindswohl gefahrdenden
Umstande vorliegen, welche eine Einschrankung des Besuchsrechts rechtfertigen
wurden. C.__ ist heute bald 2 72 Jahre alt. Im Zeitpunkt des Entscheides der
Vormundschaftsbehorde D.. am 12. April 2012 war der Kontakt zwischen
Vater und Sohn seit gut drei Monaten unterbrochen, im Zeitpunkt des bezirksratli-
chen Entscheids am 25. Oktober 2012 seit gut neun Monaten. Im vorliegenden
Beschwerdeverfahren wurde der Antrag des Beschwerdegegners auf Entzug der
aufschiebenden Wirkung mit Beschluss vom 14. Dezember 2012 in dem Sinne
gutgeheissen, als die angeordneten begleiteten Besuche unverziglich aufzuneh-
men seien und diese Besuchsregelung fur die Dauer des Verfahrens gelte

(act. 24 S. 9). Die begleiteten Besuche konnten allerdings erst am 21. April 2013
aufgenommen werden (act. 39; vgl. auch act. 35/1 S. 3; Prot. S. 7, S. 19 und

S. 32). Es ist davon auszugehen, dass in den rund 15 Monaten ohne Besuchs-
kontakte eine Entfremdung vom Beschwerdegegner eingetreten ist und die Be-
ziehung zwischen Vater und Sohn zuerst wieder aufgebaut werden muss, was ein
drittbegleitetes Besuchsrecht zumindest fur die erste Zeit als gerechtfertigt er-
scheinen lasst. Darin sind sich die Parteien denn auch einig (act. 2 S. 21 ff.,

act. 30 S. 14). Uneinigkeit besteht hinsichtlich der Dauer des begleiteten Be-

suchsrechts.

3.8.2. Die Vormundschaftsbehorde D._ hat, im Einverstandnis mit dem Be-
schwerdegegner, ein Besuchsrecht wahrend der ersten 8 Wochen einmal wo-
chentlich wahrend vier Stunden in einem Besuchstreff (z.B. E.__ ) angeordnet,
allerdings nicht, um damit die Beziehung zwischen Vater und Sohn aufzubauen

(ein Kontaktunterbruch bestand damals erst drei Monate), sondern um dem Vor-
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wurf der Mutter zu begegnen, dass der Kindsvater mit C._ nicht umgehen
konne, keine Geduld habe und davonlaufe, sobald sein Sohn zu weinen beginne.
Die Vormundschaftsbehdrde erwog ferner, wenn sich zeigen sollte, dass der
Kindsvater mit C.__ keinen kindsgerechten Umgang habe resp. Uberfordert
sei, werde sie die Phase der begleiteten Besuche verlangern (act. 11/1 S. 6).
Wahrend die Beschwerdefuhrerin wie schon vor Vorinstanz fur eine erste Phase
an einer einjahrigen Dauer des begleiteten Besuchsrechts wahrend zwei Sonnta-
gen im Monat von 11.00 Uhr bis 16.45 Uhr (also knapp sechs Stunden) im Be-
suchstreff E._ festhalt, ist der Beschwerdegegner der Meinung, dass acht
aufeinanderfolgende Sonntage ausreichen. Zwei Monate seien fur ein zweijahri-
ges Kind objektiv und subjektiv eine lange Zeit, und es werde eine Person, die es
zwei Monate lang einmal in der Woche sehe, sehr wohl als eine ihm vertraute
Person anschauen. Ware dem nicht so, waren zum Beispiel Eingewohnungen in
einer Kinderkrippe kaum durchfuhrbar. In diesem Zusammenhang sei darauf hin-
zuweisen, dass C._ selbst eine Kinderkrippe besuche und seine Eingewoh-
nungsphase dort innerhalb eines Monats stattgefunden habe. Gemass Angaben
der Krippe zeige C.___ auch keine Schwierigkeiten, sich bei den Ubergaben
von seiner Mutter zu 16sen (act. 30 S. 14 f. i.V. mit act. 6/15 letzte Seite), was die-
se bestatigt (Prot. S. 8 und S. 13 f.).

3.8.3. Bis eine gentigende Vertrauensbasis zwischen Vater und Sohn wieder her-
gestellt ist, erscheint es als angezeigt, dass Besuche in einer geeigneten Umge-
bung sowie unter Anwesenheit einer Fachperson stattfinden. Gleichzeitig kann
damit den Angsten der Mutter Rechnung getragen werden, dass der Vater (ob-
wohl er bereits zwei Tdchter grossgezogen hat) keinen kindsgerechten Umgang
habe oder Uberfordert sei. Das begleitete Besuchsrecht stellt dabei indes eine
Ubergangslosung dar und ist nur fiir eine begrenzte Dauer anzuordnen. Ein wo-
chentliches Besuchsrecht wahrend den ersten acht Wochen von vier Stunden,
wie es die Vormundschaftsbehdrde vorgesehen hat, erscheint zwar fur die Bezie-
hungsaufnahme eines erst zweieinhalbjahrigen Kindes mit seinem Vater férderlich
und damit dem Kindswohl dienend. Es erfordert aber eine hohe zeitliche Verflg-
barkeit aller Beteiligten und ist auch organisatorisch schwer zu bewerkstelligen.

So stehen im E. Besuchswilligen nur zwei Sonntage pro Monat (1./3. oder
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2./4. Sonntag) zur Verfugung. Weitere Besuchstage bedurften einer zusatzlichen
privaten Losung (vgl. act. 39). Auch wenn dem Beschwerdegegner grundsatzlich
beizupflichten ist, dass wochentliche Besuche wahrend zwei Monaten gentigen
sollten, um die Vertrautheit zwischen Vater und Sohn so weit herzustellen, dass
unbegleitete Besuche moglich sind, wie auch um die Bedenken der Beschwerde-
fuhrerin in Bezug auf den Umgang des Beschwerdegegners mit seinem Sohn zu
entkraften, erscheint die Losung wenig praktikabel. Inzwischen haben drei Be-
suchskontakte (21. April, 5. Mai und 2. Juni 2013) im E.__ stattgefunden, wel-
che gemass den Rickmeldungen der anwesenden Sozialarbeiter positiv verlau-
fen sind und einen innigen Kontakt sowie einen liebevollen und altersentspre-
chenden Umgang zwischen Vater und Sohn gezeigt haben (vgl. act. 39; Prot. S. 7
und S. 19 f.). Was die Beschwerdefluhrerin dazu vorbringt (vgl. Prot. S. 7 ff.), ist
nicht geeignet, den positiven Verlauf der Besuche in Frage zu stellen. lhre Vorbe-
halte grinden offensichtlich in ihrer eigenen negativen Haltung diesen Besuchen
gegenuber, was sich auch darin zeigt, dass sie es als erforderlich erachtet, dem
Beschwerdegegner ein Infoblatt (act. 43/3, act. 44) aushandigen zu lassen, und
zu Unrecht moniert, er habe dieses nicht entgegengenommen. Wenn C. am
Anfang etwas geweint hat, wenn die Mutter gegangen ist, entspricht dies einem
normalen kindlichen Verhalten. Dass C.__ etwas langer weint, wenn er die
Mutter noch draussen weiss oder sie gar sieht, wie das beim zweiten Besuch der
Fall war, erstaunt zudem nicht. Nach Feststellung der Sozialarbeiter hat C.
sodann auch geweint, als der Vater nach dem Besuch gegangen sei. Ebenso
normal ist es, wenn sich C._ freut, wenn seine Mutter wieder kommt. Nach
Angaben der Beschwerdeflhrerinist C._ sehr flexibel. Sobald er sich an die
Besuche mit dem Vater gewdhnt hat, werden auch die Ubergaben kein Problem
mehr darstellen. Es bestehen sodann auch keine Anhaltspunkte, dass der Be-
schwerdegegner mit seinem Sohn nicht kindgerecht umgehen konnte. Insbeson-
dere was die Angste der Beschwerdefiihrerin betrifft, C.__ kdnnte zu wenig zu
essen bekommen oder nicht regelmassig gewickelt werden, erfolgten seitens der
Sozialarbeiterim E._ keine Beanstandungen. Wenn einmal etwas Stuhl da-
nebenging und der Body deshalb ausgewaschen wurde (vgl. Prot. S. 21), zeugt

dies noch nicht von ungenugendem Wickeln. Und dass das Kind davon Husten
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bekommen haben soll (Prot. S. 15 f.), erscheint wenig wahrscheinlich. Wenn
schliesslich die Beschwerdefuhrerin vorbringt, C.__ reagiere auf die Besuche,
indem er seit April an Albtraumen leide, weswegen genugend Zeit einzurdumen
sei,umC.___ eine gewisse Sicherheit zu geben (Prot. S. 31), erweckt auch
das doch eher den Eindruck, die Beschwerdefuhrerin versuche, den positiven

Ruckmeldungen der Betreuer im E. etwas Negatives entgegenzustellen.

Die Besuche vom 19. Mai und 16. Juni 2013 konnten aus sachlichen und person-
lichen Grunden nicht durchgeflhrt werden (Prot. S. 7 und S. 25). Im Juli 2013 sind
zwei Besuchstreffen geplant (7. und 21. Juli 2013). Wegen der Sommerpause
wird ein Besuchstreffen dann erst wieder am 18. August mdglich sein (Prot. S. 7
und S. 25). Es rechtfertigt sich, das Besuchsrecht noch fur eine weitere Dauer von
drei Monaten, d.h. bis Ende September 2013, wie bisher am 1. und 3. Sonntag im
Monat begleitet im E._ weiterzuflihren. Bis dann werden voraussichtlich acht
begleitete Besuche stattgefunden haben. Alsdann kann von einer gentiigenden
Vertrautheit von Vater und Sohn ausgegangen werden, und es sind dann auch
genugend Besuche abgehalten, um den Umgang des Beschwerdegegners mit
seinem Sohn zuverlassig beurteilen zu kdnnen. Ein weitergehendes begleitetes

Besuchsrecht ist nicht angezeigt.

3.9. Daran anschliessend hat die Vormundschaftsbehérde D. ein unbe-
gleitetes Besuchsrecht einmal wochentlich wahrend 8 Stunden angeordnet, wobei
die Ubergabe von C.__ solange notwendigim E.______ resp. unter Beizug ei-
ner anderen geeigneten Institution / Person stattzufinden habe und die Beistandin
im Sinne von Dispositiv Ziff. 4 die genauen Modalitaten festlege. Spatestens ab
dem 3. Altersjahr legte die Vormundschaftsbehdrde ein Besuchsrecht jedes zwei-
te Wochenende von Samstagmorgen 9.00 Uhr bis Sonntagabend 18.00 Uhr fest,
wobei wiederum die Beistandin im Sinn von Dispositiv-Ziff. 4 die genauen Modali-
taten festlege. Die Beschwerdefuhrerin beantragt fur eine zweite Phase (nach
Einholung eines Berichtes Uber den Kindsvaterim E.__ |, welcher eine positive
Empfehlung fir den Eintritt in Phase 2 enthalte, sowie einer Stellungnahme der
Kindsmutter) ein Besuchsrecht jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat unbegleitet

von jeweils 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, wobei die Ubergaben durch eine neutrale
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Person zu erfolgen hatten. Es sei ferner (in einer 3. Phase) die Beistandsperson
zu ermachtigen, uber die Ausdehnung des Besuchsrechts (alle zwei Wochen von
Samstagmorgen bis Sonntagabend) unter Beizug der Eltern und zum Wohl von
C.___ zuentscheiden. Bei Uneinigkeit der Eltern habe die Vormundschaftsbe-
hérde gegebenenfalls unter Beizug eines Kinderpsychologen eine Abklarung
durchzufihren und zum Wohle des Kindes zu entscheiden. Ein solches Besuchs-
recht sei, sofern die Umstande es zuliessen, ab dem Eintritt von C.__ inden
Kindergarten anzustreben. |hre Antrage weichen von den getroffenen Anordnun-
gen damit hauptsachlich insoweit ab, als die unbegleiteten Besuche in Phase 2
nicht wochentlich, sondern alle zwei Wochen wahrend 8 Stunden stattfinden sol-
len und ein Wochenendbesuchsrecht ab Eintritt in den Kindergarten anzustreben
sei, sofern die Umstande es zuliessen, worliber die Beistandsperson bzw. ggf. die
Vormundschaftsbehérde zu entscheiden habe. Sie halt dafiir, das angeordnete
Besuchsrecht gehe weit Uber das gerichtsubliche Mass hinaus (act. 2 S. 23) und
sei aufgrund des Alters von C.__ Uberdurchschnittlich grosszugig bemessen
und aufgrund der Konflikttrachtigkeit zwischen den Eltern unangemessen extensiv
(act. 2 S. 27). Es sei das kindliche Zeitgefuhl zu beachten, so dass insbesondere
bei Kleinkindern keine zu lange Trennung von der Hauptbezugsperson erfolgen
durfe. Experten betrachteten bei Kindern im Vorschulalter ganztagige oder mehr-
tagige Besuche mit Ubernachtung als angemessen und sinnvoll. Bestehe Streit
Uber das Besuchsrecht, tendiere die Praxis in der deutschen Schweiz bei Klein-
kindern zu zwei halben Tagen pro Monat, bei Schulkindern zu einem Wochenen-
de pro Monat und zwei bis drei Ferienwochen (act. 2 S. 24). Der Beschwerdegeg-
ner halt dafur, gerade weil er seinen Sohn schon beinahe ein Jahr nicht gesehen
habe, sei es wichtig, dass die Kontakte fortan in relativ kurzen Abstanden statt-
fanden. Die Vorinstanzen hatten dieser Tatsache Rechnung getragen, indem sie
das Besuchsrecht wochentlich und nicht vierzehntaglich ausgestaltet hatten. Da-
mit sei eine dem Kindswohl entsprechende, dem Einzelfall angemessene Rege-
lung getroffen worden, die durchaus auch dem Gerichtsublichen entspreche

(act. 30 S. 16; vgl. auch Prot. S. 27).

3.9.1. Die Beschwerdefuhrerin hat die in Lehre und Rechtsprechung entwickelten

Grundsatze zum Besuchsrecht richtig dargestellt (act. 2 S. 23 f.). Ein allgemein
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gultiges Umgangskonzept gibt es nicht, und die Festlegung des Besuchsrechts
muss sich am Einzelfall und dem Wohl des Kindes orientieren. In der Praxis wird,
was die Dauer und Haufigkeit betrifft, zur Hauptsache auf das Alter des Kindes
abgestellt (BSK ZGB I-Schwenzer, Art. 273 N 13). Im Sinne einer Orientierungs-
hilfe kann gesagt werden, dass in der sensiblen Phase der Bindungsetablierung
im Alter von ca. 8 bis 24 Monaten im Regelfall auf Ubernachtungen verzichtet
werden sollte. Bei Kleinkindern von 2-3 Jahren sind aufgrund des Zeitempfindens
und der Bindungsetablierung und -festigung mehrere mehrstindige/halbtagige
Kontakte innerhalb von zwei Wochen gunstiger als 12 Tage keine Kontakte und
dann ein intensives Wochenende. Ubernachtungen im Rahmen der Kontaktge-
staltung sind moglich, aber fiur eine gesunde kindliche Entwicklung nicht erforder-
lich. Im Kindergartenalter (4-6 Jahre) sind ganztagige oder zweitagige Kontakte
mit Ubernachtung angemessen und sinnvoll, wobei ein Kontaktunterbruch von 12
Tagen immer noch als "ewig" erlebt wird und zusatzliche Halbtage zwischen den
Kontaktwochenenden empfehlenswert sind (FamKomm Scheidung/Schreiner,
Anh.Psych N 164, 171 f.). Richtig ist (act. 2 S. 24), dass die Praxis in der deut-
schen Schweiz bei Kleinkindern, wenn Streit Uber das Besuchsrecht besteht, zu
zwei halben Tagen pro Monat, bei Schulkindern zu einem Wochenende pro Mo-
nat tendiert. In der Praxis hat sich in den letzten Jahren indessen auch eine deut-
liche Tendenz zur Erweiterung des Besuchsrechts gezeigt (BSK ZGB I-Schwen-
zer, Art. 273 N 15).

3.9.2. Fur die Bindungsetablierung und -festigung zwischen dem bei Aufnahme
des unbegleiteten Besuchsrechts voraussichtlich gut 2 2-jahrigen C.__ und
seinem Vater und unter Berucksichtigung des Zeitempfindens von Kleinkindern
sind wochentliche Besuche, wie sie die Vormundschaftsbehdrde angeordnet hat,
gunstiger als vierzehntagliche Besuche und daher wichtig und richtig. Wie bereits
erwahnt, erfordert ein wochentliches Besuchsrecht zwar eine hohe Verfugbarkeit
aller Beteiligten. Dies ist aber zum Wohle von C.___ fur eine begrenzte Zeit in
Kauf zu nehmen, zumal unbegleitete Besuche nicht nur am Sonntag stattfinden
konnen. Einem solchen Besuchsrecht stehen zudem weder die Wohnverhaltnisse
noch die Lebensgestaltung des Kindes oder der Kindseltern entgegen. Solches

wurde jedenfalls nie geltend gemacht. Auch die Konflikttrachtigkeit der elterlichen
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Beziehung stellt keinen Hinderungsgrund fur woéchentliche Besuche dar, wenn die
Ubergaben des Kindes, wie vorgesehen, solange notwendigimE._____ resp. un-
ter Beizug einer anderen geeigneten Institution oder Person stattfinden. Die Dau-
er von 8 Stunden wird von der Beschwerdefuhrerin nicht bemangelt und - wenn
auch zweiwochentlich - selber beantragt (von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr). Sie er-
scheint, wenn auch an der oberen Grenze liegend, noch als angemessen, zumal
Kinder im Alter von C.__ wahrend der Besuchszeit auch noch einen Mittags-
schlaf zu machen pflegen (wie auch die Beschwerdeflhrerin angibt; Prot. S. 9 und
Infoblatt act. 43/3 bzw. act. 44). Hingegen sollte diese Besuchsphase nicht, wie
von der Vormundschaftsbehorde vorgesehen, nur bis zum Beginn des 3. Alters-
jahres, sondern bis zum vollendeten 3. Altersjahrvon C.___ gelten; dies unter
Berucksichtigung des Kleinkindalters von C._ und des Umstandes, dass das
Besuchsrecht strittig ist. Ab dem 4. Altersjahr steht einem Wochenendbesuchs-
recht alle zwei Wochen, wie es die Vormundschaftsbehorde vorgesehen hat,
nichts mehr entgegen. Zwar waren, wie dargestellt, zusatzliche halbe Besuchsta-
ge zwischen den Kontaktwochenenden grundsatzlich empfehlenswert, aber nicht
zwingend. Auf eine entsprechende Anordnung ist daher einstweilen zu verzichten,
wie auch auf die Anordnung eines Ferienbesuchsrechts, das auch von keiner Par-
tei beantragt wurde und z. B. bei Eintritt von C.__ ins Schulalter - sofern erfor-

derlich - noch geregelt werden kann.

3.10. Die Vormundschaftsbehdrde hat es der Beistandin Ubertragen, das ange-
ordnete Besuchsrecht zu organisieren, zu begleiten und zu Uberwachen sowie un-
ter Einbezug aller Beteiligten die Modalitaten, welche erforderlich sind fur eine
kindergerechte Durchfihrung der Besuche (Bestimmung des jeweiligen Wochen-
tages, der Ubergabeperson/-institution, der Ubergabezeit, des Ubergabeortes
etc.), fur die Eltern verbindlich festzulegen (act. 11/1 Dispositiv-Ziff. 4.b)+c)). Das
ist nicht zu beanstanden und bedarf keiner Anpassung. Zu den Modalitaten, de-
nen das Besuchsrecht unterstellt werden kann, zahlt die Beistandschaft zur
Uberwachung des personlichen Verkehrs (Art. 308 Abs. 2 ZGB), wie sie vorlie-
gend angeordnet wurde (act. 11/1 Dispositiv-Ziff. 3) und unangefochten geblieben
und damit in Rechtskraft erwachsen ist. Diesfalls nahert sich die Rolle des Bei-

standes jener eines Vermittlers an, der zwar nicht selber Uber die Regelung des



-24 -

Besuchsrechts bestimmen kann, aber gerichtlich mit der Organisation der prakti-
schen Modalitaten des personlichen Verkehrs innerhalb des vorgangig bestimm-
ten Rahmens betraut wird (BGer 5A_586/2012 vom 12. Dezember 2012, E. 4.2
a.E.). Sind die Aufgaben, welche der Beistandin gemass Dispositiv-Ziff. 4.a) und
b) des Beschlusses der Vormundschaftsbehoérde Ubertragen worden sind
(act.11/1), nicht zu beanstanden, sind sie weder aufzuheben noch durch neue

Aufgaben, wie die Beschwerdefuhrerin sie beantragt, zu ersetzen.

Soweit die Beschwerdefiihrerin fiir den Ubertritt in die Phase 2 die Einholung ei-
nes Berichts Uber den Kindsvater i mE.__ |, welcher eine positive Empfehlung
enthalte, sowie eine Stellungnahme der Kindsmutter verlangt, braucht solches
nicht explizit geregelt zu werden. Schon die Vormundschaftsbehorde erwog, dass
sie die Phase der begleiteten Besuche verlangern wirde, wenn sich zeigen sollte,
dass der Kindsvater mit C.__ keinen kindsgerechten Umgang habe resp.
Uberfordert sei. Die Beistandin wurde denn auch mit der Begleitung und Uberwa-
chung des Besuchsrechts betraut und es wurde ihr die Befugnis erteilt, Antrag zu
stellen, falls weitergehende Aufgaben umschrieben werden missten oder die
Massnahme veranderten Verhaltnissen angepasst werden musste. Dasselbe gilt
fur den Ubertritt in die Phase 3. Im Rahmen des begleiteten Besuchsrechts erhalt
die Beistandin denn auch Ruckmeldungen Uber jeden Besuchskontakt, die bisher
positiv ausgefallen sind. Die Kontakte zwischen dem Beschwerdegegner und sei-
nem Sohn werden als innig beschrieben und der Umgang als liebevoll und alters-

entsprechend.

3.11. Zusammenfassend ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und Disposi-
tiv-Ziffer 1 des Beschlusses der Vormundschaftsbehérde D._ vom 12. April
2012 insoweit abzuandern, als das begleitete Besuchsrecht fur eine weitere Dau-
er von drei Monaten, d.h. bis Ende September 2013, wie bisher am 1. und 3.
Sonntag im Monatim E.____ stattfindet und als der Beschwerdegegner berech-
tigt erklart wird, seinen Sohn C.__ erst ab dem 4. Altersjahr jedes zweite Wo-
chenende von Samstagmorgen 9.00 Uhr bis Sonntagabend 18.00 Uhr auf eigene

Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen. Im Ubrigen ist die Be-
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schwerde betreffend die Dispositiv-Ziff. 1 sowie 4 a)+b) des besagten Beschlus-

ses abzuweisen.

4. Kosten des begleiteten Besuchsrechts

4.1. Gemass Dispositiv-Ziff. 5 ihres Beschlusses vom 12. April 2012 hat die
Vormundschaftsbehorde angeordnet, dass die Kosten fur die Besuchsbegleitung
und die Ubergaben von den Kindseltern je zur Halfte zu (ibernehmen seien. So-
weit ein Elternteil wegen Mittellosigkeit Anspruch auf Kostenubernahme (evtl.
auch nur Teilibernahme je nach wirtschaftlicher Fahigkeit) haben sollte, habe die
Beistandin auf begrindetes und belegtes Gesuch hin fur die entsprechende Fi-
nanzierung besorgt zu sein. Zur Begrindung fuhrte sie aus, die Kosten im Zu-
sammenhang mit einer Besuchsrechtsausibung wirden Ublicherweise zulasten
des Besuchsberechtigten gehen, so etwa auch die Entschadigung der Begleitper-
son bei Anordnung drittUberwachter Besuche. Ausnahmen von diesem Grundsatz
konnten sich aus Grinden der Billigkeit ergeben, wenn beide Eltern mitverant-
wortlich seien fur die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts oder gar ein EI-
ternteil die alleinige Verantwortung fur die Anordnung trage. Vorliegend falle in
Betracht, dass begleitete Besuche nicht wegen Problemen auf der Ebene "Vater-
Kind-Beziehung" anzuordnen seien, sondern ausschliesslich wegen solcher auf
der Elternebene. In diesem Sinne rechtfertige es sich, die daraus entstehenden
Kosten den Eltern grundsatzlich je zur Halfte aufzuerlegen. Die Ubrigen Kosten
gingen zu Lasten des Kindsvaters, wobei die Kindsmutter die Fahrtkosten zum
Ubergabeort innerhalb der Zone ... des Ziircher Verkehrsverbunds selber trage
(act. 11/1 S. 8 f.). Der Bezirksrat Zurich bestatigte diese Anordnung, weil die Be-
schwerdefiihrerin fiir die Kosten der Besuchsbegleitung und der Ubergaben mit-
verantwortlich sei, und wies im Ubrigen darauf hin, dass in der angefochtenen
Anordnung nicht die Kosten der Besuchsrechtsausubung im Generellen geregelt
seien; diese gingen grundsatzlich zu Lasten des Beschwerdegegners. Dement-
sprechend wies er den Beschwerdeantrag ab, soweit Uberhaupt darauf einzutre-
ten sei (act. 10 S. 12).

4.2. Die Beschwerdefuhrerin verlangt, die Kosten des begleiteten Besuchs-

rechts seien allein dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Es sei falsch, dass die
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Anordnung aufgrund von Problemen zwischen den Eltern erlassen worden sei,
und berucksichtige nicht, dass die diversen Grunde fur die Anordnung des beglei-
teten Besuchsrechts gesamthaft in der Verantwortung des Beschwerdegegners
lagen. Der Konflikt der Eltern sei durch die Gewalttatigkeiten des Kindsvaters ge-
pragt, welche letztlich zu den aktenkundigen GSG-Massnahmen geflhrt hatten.
Es sei aktenkundig, dass der Kindsvater vor den Vorfallen vom 10. und 12. Janu-
ar 2012 seinen Sohn in Begleitung der Mutter unbegleitet gesehen habe (act. 2
S. 27 f.). Der Beschwerdegegner halt dem entgegen, es gebe keinen von ihm ge-
setzten Grund fur ein begleitetes Besuchsrecht. Es gebe keine Griinde fir die
Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts, weshalb diese auch nicht "gesamt-
haft in der Verantwortung" von ihm liegen konnten. Vielmehr habe er sich freiwillig
bereit erklart, die ersten acht Sonntage seinen Sohn begleitet zu sehen, dies als
reines Entgegenkommen der Beschwerdeflhrerin gegentber. Es sei somit nichts
als fair, wenn die Kosten fur das begleitete Besuchsrecht geteilt wirden (act. 30
S. 16).

4.3. Sofern das begleitete Besuchsrecht nicht durch das Verhalten eines Eltern-
teils allein verursacht ist, sollten die entstandenen Kosten fiir Uberwachung, allfal-
lige Begutachtung etc. durch beide Elternteile je zur Halfte getragen werden (BSK
ZGB |I-Schwenzer, Art. 273 N 28 mit Hinweisen). Die Vormundschaftsbehorde
ordnete das begleitete Besuchsrecht an, um dem Vorwurf der Beschwerdeflhre-
rin Rechnung zu tragen, dass der Beschwerdegegner keinen kindsgerechten Um-
gang habe resp. Uberfordert sei. Vorliegend hat die Anordnung eines begleiteten
Besuchsrechts in erster Linie auch deshalb zu erfolgen, weil zwischen Vater und
Sohn durch die Vorenthaltung des Besuchsrechts eine Entfremdung eingetreten
ist und die Beziehung daher zuerst wieder aufgebaut werden muss. Beide Aspek-
te hat jedenfalls nicht allein der Beschwerdegegner zu vertreten, weshalb die von
der Vormundschaftsbehorde getroffene und vom Bezirksrat bestatigte Regelung,
wonach die Kosten fiir die Besuchsbegleitung und die Ubergaben von den Kinds-
eltern je zur Halfte zu tragen sind, nicht zu beanstanden ist. Dabei ist - wie es
schon der Bezirksrat getan hat - noch einmal festzuhalten, dass davon einzig die

Mehrkosten des begleiteten Besuchsrechts, nicht aber die Ublichen Kosten fur
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den personlichen Verkehr betroffen sind. Die Beschwerde ist in diesem Punkt ab-

zuweisen.

5. Eventualantrag

Nachdem in der Sache entschieden wird, ertibrigt sich eine Behandlung des

Eventualantrages auf Ruckweisung der Sache an die Vormundschaftsbehorde.

6. Unentgeltliche Rechtspflege

6.1. Bereits beim Bezirksrat Zurich hatte der Beschwerdegegner ein Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege gestellt (act. 11/14 S. 2). Mit Beschluss vom

25. Oktober 2012 wurde dieses abgewiesen, da der Beschwerdegegner nicht als
mittellos einzustufen sei (act. 10 S. 13). Anlasslich der Anhérung vom 14. Juni
2013 hat der Beschwerdegegner auch fur das vorliegende Verfahren ein Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege eingereicht, und zwar rickwirkend fur das gesam-
te Verfahren vor dem Obergericht Zurich, d.h. ab dem 14. November 2012

(act. 45 S. 2). Er macht geltend, sein erweiterter Notbedarf (einschliesslich Steu-
ern) belaufe sich auf Fr. 3'851.--. Mit seinem derzeitigen Einkommen aus den
SUVA-Taggeldern vermoge er den Notbedarf knapp zu decken. Allerdings werde
dieses Einkommen demnéchst wegfallen. Uber nennenswertes Vermdgen verfii-

ge er nicht. Im Gegenteil habe er Steuerschulden (act. 45 S. 1).

6.2. Die unentgeltliche Rechtspflege entfaltet ihre Wirkungen grundsatzlich ab
dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Ausnahmsweise kann sie ruckwirkend
bewilligt werden (Art. 119 Abs. 4 ZPO). Von dieser Mdglichkeit ist jedoch ausserst
restriktiv Gebrauch zu machen, sie kommt gemass bundesgerichtlicher Recht-
sprechung hochstens dann in Betracht, wenn es die zeitliche Dringlichkeit einer
sachlich zwingend gebotenen Prozesshandlung nicht zulasst, gleichzeitig auch
das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen. Denkbar ware es allen-
falls, die unentgeltliche Rechtspflege ausnahmsweise rickwirkend zu gewahren,
wenn die Partei zuerst gehofft hatte, den Prozess selbst finanzieren zu kdnnen,

was aber infolge einer Verschlechterung der finanziellen Verhaltnisse wahrend
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des Prozesses ploétzlich nicht mehr moglich ist (Lukas Huber, DIKE-Komm-ZPO,
Art. 119 N 12; ZK ZPO-Emmel, Art. 119 N 4).

Der Beschwerdegegner macht nicht geltend, er habe aus zeitlichen Grinden sein
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht friher stellen kdnnen. Ebenso we-
nig behauptet er, seine finanzielle Situation habe sich wahrend des Verfahrens
verschlechtert. Vielmehr macht er einzig geltend, nach der Abweisung seines Ge-
suchs durch den Bezirksrat sei er davon ausgegangen, seine Familie werde ihn
finanziell unterstitzen. In der Zwischenzeit seien Umstande eingetreten, die auch
das unmdglich machten (act. 45). Diese Behauptungen substanziert er aber in
keiner Weise, z.B. welche Familienmitglieder genau ihn hatten unterstutzen sollen
und inwiefern sich deren Situation konkret verandert haben soll, weshalb sie we-
nig glaubhaft erscheinen. Vielmehr erwecken sie den Eindruck einer Schutzbe-
hauptung. Eine rickwirkende Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege

kommt daher nicht in Frage.

6.3. Uberdies ist aber auch die Mittellosigkeit des Beschwerdegegners zu ver-
neinen. Schon der Bezirksrat ist davon ausgegangen, dass der Beschwerdegeg-
ner jedenfalls Gber genugend Vermogen zur Finanzierung des Verfahrens verfige
(act. 10 S. 13). Der Beschwerdegegner wurde aufgefordert, die Steuererklarun-
gen der letzten zwei Jahre einzureichen (Prot. S. 37). Mit Eingabe vom 18. Juni
2013 reichte er die Steuererklarungen fur die Jahre 2010 und 2011 zu den Akten
(act. 48/6+7). Die Steuererklarung fur das Jahr 2012 fehlt, ohne dass dafir eine
Begriundung angegeben worden ware. Gemass Steuererklarung fur das Jahr
2011 (act. 48/7) belief sich das Vermdgen des Beschwerdegegners per 31. De-
zember 2011 auf Fr. 93'979.--. Sein Nettoeinkommen belief sich auf Fr. 85'395.--,
d.h. rund Fr. 7'116.-- pro Monat. Zwar gibt er heute an, tUber kein nennenswertes
Vermogen mehr zu verfligen (act. 45). Ein Frankenbetrag wird indessen nicht ge-
nannt, und er tut auch nicht dar, inwiefern und weshalb sich sein Vermogen ver-
ringert haben soll. Es ist daher davon auszugehen, dass er die eher geringen
Kosten, die seit Stellung des Gesuchs noch anfallen, zu zahlen in der Lage sein

wird.
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6.4. Zusammenfassend ist das Gesuch des Beschwerdegegners um rickwir-
kende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege fur das vorliegende Be-

schwerdeverfahren abzuweisen.

7. Kosten- und Entschadigungsfolgen

7.1. Die Prozesskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Von diesem Grundsatz kann insbesondere in familien-
rechtlichen Verfahren abgewichen werden (Art. 107 Abs. 1 lit. ¢ ZPO). Nach stan-
diger Rechtsprechung des Obergerichts sind die Kosten eines Prozesses um Ob-
hut, elterliche Sorge und Besuchsrecht unabhangig vom Verfahrensausgang in
der Regel den Parteien je zur Halfte aufzuerlegen und die Prozessentschadigun-
gen wettzuschlagen, wenn beide Parteien gute Grunde fur die Verfechtung ihres
Standpunktes hatten (KUKO ZPO-Schmid, Art. 107 N 4 mit Verweis auf Frank/
Strauli/Messmer, § 64 ZPO/ZH N 30). Dies hat auch vorliegend zu gelten. Die
Kosten des Beschwerdeverfahrens sind daher beiden Parteien je zur Halfte auf-
zuerlegen, und es sind keine Parteientschadigungen auszurichten. Die Kosten
sind aus dem von der Beschwerdeflihrerin geleisteten Kostenvorschuss zu bezie-
hen; der Beschwerdegegner ist zu verpflichten, der Beschwerdefuhrerin die Halfte
der Kosten zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO).

7.2. Die Kosten des bezirksratlichen Verfahrens hat der Bezirksrat Zurich aus-
gangsgemass der unterliegenden Beschwerdeflhrerin auferlegt (§ 13 Abs. 2
VRG). Die Beschwerdefuhrerin beantragt die Aufhebung der entsprechenden
Dispositiv-Ziff. Il (act. 2 S. 4). Auch im Verwaltungsverfahren konnten die Kosten
verhaltnismassig verlegt werden, wenn sich - wie vorliegend - die unterliegende
Partei in guten Treuen zur Rechtsmittelergreifung veranlasst sah (Kolz/Bosshart/
Roéhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zurich,

2. Aufl., Zarich 1999, § 13 N 23). Neu gelten zudem auch fur den Bezirksrat die
Regeln der ZPO. Zu berlcksichtigen ist Uberdies, dass die Beschwerdefuhrerin
mit ihren Antragen teilweise durchdringt. Es rechtfertigt sich daher, auch die Kos-

ten des bezirksratlichen Verfahrens den Parteien je zur Halfte aufzuerlegen.
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Es wird beschlossen:

Das Gesuch des Beschwerdegegners um rickwirkende Bewilligung der un-
entgeltlichen Rechtspflege flr das vorliegende Beschwerdeverfahren wird

abgewiesen.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien und Rechtsmittelbelehrung gemass

nachfolgendem Erkenntnis.

Es wird erkannt:

In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 1 des Be-
schlusses der Vormundschaftsbehorde D._ vom 12. April 2012 insoweit
abgeandert, als das begleitete Besuchsrecht fur eine weitere Dauer von drei
Monaten, d.h. bis Ende September 2013, wie bisher am 1. und 3. Sonntag
im Monat im begleiteten Besuchstreff E.__ stattfindet, und als der Be-
schwerdegegner berechtigt erklart wird, seinen Sohn C._ ab dem 4. Al-
tersjahr jedes zweite Wochenende von Samstagmorgen 9.00 Uhr bis Sonn-
tagabend 18.00 Uhr auf eigene Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu

nehmen. Dispositiv-Ziffer 1 lautet demnach neu wie folgt:

"Herr B. wird fur berechtigt erklart, seinen Sohn C. wie folgt auf

eigene Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen:

- ab sofort bis Ende September 2013 am 1. und 3. Sonntag im Mo-
nat im begleiteten Besuchstreff E. ,

- nachher unbegleitet einmal wochentlich wahrend 8 Stunden, wo-
bei die Ubergabe von C. solange notwendig im E.
resp. unter Beizug einer anderen geeigneten Institution / Person
stattfindet und die Beistandin im Sinn von Dispositiv Ziff. 4 die ge-
nauen Modalitaten festlegt,

- ab dem 4. Altersjahr jedes zweite Wochenende von Samstag-
morgen 9.00 Uhr bis Sonntagabend 18.00 Uhr, wobei die Bei-
standin im Sinn von Dispositiv Ziff. 4 die genauen Modalitaten
festlegt."



-31-

Die Kostenfestsetzung flr das bezirksratliche Verfahren wird bestatigt. Die
Kosten fur das bezirksratliche Verfahren werden den Parteien je zur Halfte

auferlegt.

Im Ubrigen wird die Beschwerde abgewiesen und der Beschluss des Be-
zirksrates Zurich vom 25. Oktober 2012 bestatigt.

Die Entscheidgebuhr fur das obergerichtliche Beschwerdeverfahren wird auf
Fr. 1'500.-- festgesetzt und den Parteien je zur Halfte auferlegt. Die Kosten
werden aus dem von der Beschwerdeflihrerin geleisteten Kostenvorschuss
bezogen. Der Beschwerdegegner wird verpflichtet, der Beschwerdefihrerin

die Halfte davon zu ersetzen.
Es werden keine Prozessentschadigungen zugesprochen.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien, die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behorde D. , die Direktion der Justiz und des Innern (Gemeindeamt
des Kantons Zurich) sowie — unter Rucksendung der eingereichten Akten —

an den Bezirksrat Zurich, je gegen Empfangsschein.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.
Es handelt sich um eine nicht vermogensrechtliche Angelegenheit.
Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.



versandt am:

-32-

Obergericht des Kantons Zirich
[I. Zivilkammer

Der Gerichtsschreiber:

lic. iur. M. Isler



	Beschluss und Urteil vom 24. Juni 2013
	Erwägungen:
	1. Sachverhalt und Prozessgeschichte
	1.1. Die Parteien sind die unverheirateten Eltern von C._____, geboren am tt.mm.2011. Mit Beschluss vom 12. April 2012 (act. 11/1) legte die Vormundschaftsbehörde D._____ das Besuchsrecht des Kindsvaters zu seinem Sohn wie folgt fest (Dispositiv-Ziff....
	Die Kindseltern wurden ferner gestützt auf Art. 273 Abs. 2 ZGB angewiesen, alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe des Erziehers erschwert (Dispositiv-Ziff. 2). Für C._____ wurden eine...
	1.2. Gegen diesen Beschluss erhob A._____ beim Bezirksrat Zürich Beschwerde und beantragte, es seien die Dispositiv-Ziffern 1, 4 und 5 des angefochtenen Beschlusses aufzuheben und wie folgt zu regeln (act. 11/2 S. 2):
	Die unangefochten gebliebenen Dispositiv-Ziff. 2, 3 und 4.a) bzw. 4.d)-j) (Anweisung an die Kindseltern gemäss Art. 273 Abs. 2 ZGB, Anordnung der Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB, div. Aufgaben der Beiständin) sind in Rechtskraft erwach...
	1.3. Gegen diesen Beschluss hat A._____ mit Eingabe vom 12. November 2012 rechtzeitig (act. 2 i.V. mit act. 11/21) Berufung erheben und beantragen lassen, es sei Ziffer I des Dispositivs des vorinstanzlichen Beschlusses vom 25. Oktober 2012 (bzw. Ziff...
	Nach Beizug der Akten (BR act. 11/1-21, VB act. 13/1-88) wurde der Berufungsklägerin mit Verfügung vom 20. November 2012 (act. 14) Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt, welcher fristgemäss geleistet wurde (act. 22). Ferner wurden vom Z...

	2. Anwendbares Recht
	2.1. Am 1. Januar 2013 ist die Teilrevision des ZGB zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten. Dieses umfasst auch diverse Verfahrensvorschriften (vgl. die neuen Art. 440 ff. ZGB). Gleichzeitig traten die kantonalen Einführungsbestimmun...
	2.2. Das neue Recht sieht in formeller Hinsicht vor, dass bei seinem Inkrafttreten hängige Verfahren von den neu zuständigen Behörden weitergeführt werden (Art. 14a Abs. 1 SchlT ZGB). Dementsprechend haben die kommunalen Vormundschaftsbehörden noch vo...
	2.3. Anders als beim Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung Anfang 2011 (Art. 404 Abs. 1 ZPO) enthält das Übergangsrecht des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts keinen Vorbehalt für hängige Verfahren. Das neue Verfahrensrecht verlangt i...
	2.4. Nach neuem Recht heisst das gegen Entscheide der Bezirksräte zulässige Rechtsmittel nicht mehr Berufung, sondern "Beschwerde" (§ 64 EG KESR). Das vorliegende Verfahren wurde - wie ausgeführt - noch als Berufung angelegt, ist aber als Beschwerde w...

	3. Besuchsrecht
	3.1. Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das unmündige Kind haben Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr (Art. 273 Abs. 1 ZGB). Der Bezirksrat Zürich hat die in Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum ...
	3.2. Die Beschwerdeführerin hält vorab dafür, der Bezirksrat habe sich mit ihren detailliert dargelegten und begründeten Argumenten nicht rechtsgenüglich auseinandergesetzt. Der vorinstanzliche Entscheid sei minimalistisch begründet. Die grundsätzlich...
	3.3. Bestritten unter den Parteien ist, wann der Beschwerdegegner aus der gemeinsamen Wohnung auszog. Die Beschwerdeführerin behauptet, der Beschwerdegegner sei auf ihre Aufforderung am 10. April 2011 in sein in der gleichen Liegenschaft gelegenes Bür...
	3.4. Die Beschwerdeführerin beanstandet ferner, die Vorinstanz habe es unterlassen, sich mit dem aktenkundigen Aggressionspotential und der Gewaltbereitschaft des Beschwerdegegners auseinanderzusetzen (act. 2 S. 8 ff.). Dies trifft, wie die wiedergege...
	3.4.1. Soweit die Beschwerdeführerin beanstandet, der Bezirksrat habe den Beizug der Strafakten im GSG-Verfahren unterlassen, wurde dies nachgeholt (act. 14, 17 und 18). Auf Anzeige der Beschwerdeführerin wurde mit Verfügung der Stadtpolizei Zürich vo...
	3.4.2. Richtig ist, dass anlässlich der Hausdurchsuchung vom 14. Januar 2012 in den Büroräumlichkeiten des Beschwerdegegners eine Waffe und Munition sichergestellt worden sind (act. 2 S. 9, act. 13/50 letztes Blatt). Anlässlich seiner polizeilichen Be...
	3.4.3. Richtig ist ferner, dass die Beschwerdeführerin schon vor den Vorinstanzen geltend gemacht hat, der Beschwerdegegner sei ihr gegenüber wiederholt gewalttätig geworden (act. 2 S. 10 f.), was dieser bestreitet (act. 30 S. 3 ff.; so schon act. 11/...
	3.4.4. Zusammenfassend muss davon ausgegangen werden, dass die Parteien häufiger lautstarke Streitigkeiten austrugen und der Beschwerdegegner zumindest ein Mal auch gegen Sachen gewalttätig war (Türe eintreten). Dass in einem eskalierenden Streit auch...
	3.5. Soweit die Beschwerdeführerin das Wohl von C._____ nicht deshalb als gefährdet einstuft, weil C._____ selber Opfer von physischer oder psychischer Gewalt geworden sei, sondern weil er das Ausüben von Macht, Drohung und Gewalt in der Beziehung sei...
	3.6. Bestritten ist, dass der Beschwerdegegner die Absicht geäussert haben soll, mit seinem Sohn nach I._____ [Gebiet in südeuropäischem Staat] zu gehen (act. 2 S. 19, act. 30 S. 8 f.). Zu Recht hat der Bezirksrat festgehalten, eine (konkrete) Entführ...
	3.7. Dass der Beschwerdegegner C._____ bei der Gewährung unbegleiteter Besuche instrumentalisieren und ihn damit in einen unlösbaren Loyalitätskonflikt stürzen könnte, ist eine reine Unterstellung. Konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen nicht. Dass er ...
	3.8. Wie die Verweigerung oder der Entzug des Besuchsrechtes nach Art. 274 Abs. 2 ZGB bedarf auch die Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts konkreter Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls. Eine bloss abstrakte Gefahr einer möglichen ung...
	3.8.1. Entsprechend den vorstehenden Erwägungen ist dem Bezirksrat darin beizupflichten, dass - mit Ausnahme des Umstandes, dass der Kontakt zwischen Vater und Sohn längere Zeit unterbrochen war - keine das Kindswohl gefährdenden Umstände vorliegen, w...
	3.8.2. Die Vormundschaftsbehörde D._____ hat, im Einverständnis mit dem Beschwerdegegner, ein Besuchsrecht während der ersten 8 Wochen einmal wöchentlich während vier Stunden in einem Besuchstreff (z.B. E._____) angeordnet, allerdings nicht, um damit ...
	3.8.3. Bis eine genügende Vertrauensbasis zwischen Vater und Sohn wieder hergestellt ist, erscheint es als angezeigt, dass Besuche in einer geeigneten Umgebung sowie unter Anwesenheit einer Fachperson stattfinden. Gleichzeitig kann damit den Ängsten d...
	Die Besuche vom 19. Mai und 16. Juni 2013 konnten aus sachlichen und persönlichen Gründen nicht durchgeführt werden (Prot. S. 7 und S. 25). Im Juli 2013 sind zwei Besuchstreffen geplant (7. und 21. Juli 2013). Wegen der Sommerpause wird ein Besuchstre...
	3.9. Daran anschliessend hat die Vormundschaftsbehörde D._____ ein unbegleitetes Besuchsrecht einmal wöchentlich während 8 Stunden angeordnet, wobei die Übergabe von C._____ solange notwendig im E._____ resp. unter Beizug einer anderen geeigneten Inst...
	3.9.1. Die Beschwerdeführerin hat die in Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum Besuchsrecht richtig dargestellt (act. 2 S. 23 f.). Ein allgemein gültiges Umgangskonzept gibt es nicht, und die Festlegung des Besuchsrechts muss sich am Ei...
	3.9.2. Für die Bindungsetablierung und -festigung zwischen dem bei Aufnahme des unbegleiteten Besuchsrechts voraussichtlich gut 2 ½-jährigen C._____ und seinem Vater und unter Berücksichtigung des Zeitempfindens von Kleinkindern sind wöchentliche Besu...
	3.10. Die Vormundschaftsbehörde hat es der Beiständin übertragen, das angeordnete Besuchsrecht zu organisieren, zu begleiten und zu überwachen sowie unter Einbezug aller Beteiligten die Modalitäten, welche erforderlich sind für eine kindergerechte Dur...
	Soweit die Beschwerdeführerin für den Übertritt in die Phase 2 die Einholung eines Berichts über den Kindsvater im E._____, welcher eine positive Empfehlung enthalte, sowie eine Stellungnahme der Kindsmutter verlangt, braucht solches nicht explizit ge...
	3.11. Zusammenfassend ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und Dispositiv-Ziffer 1 des Beschlusses der Vormundschaftsbehörde D._____ vom 12. April 2012 insoweit abzuändern, als das begleitete Besuchsrecht für eine weitere Dauer von drei Monaten, ...

	4. Kosten des begleiteten Besuchsrechts
	4.1. Gemäss Dispositiv-Ziff. 5 ihres Beschlusses vom 12. April 2012 hat die Vormundschaftsbehörde angeordnet, dass die Kosten für die Besuchsbegleitung und die Übergaben von den Kindseltern je zur Hälfte zu übernehmen seien. Soweit ein Elternteil wege...
	4.2. Die Beschwerdeführerin verlangt, die Kosten des begleiteten Besuchsrechts seien allein dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Es sei falsch, dass die Anordnung aufgrund von Problemen zwischen den Eltern erlassen worden sei, und berücksichtige nicht, ...
	4.3. Sofern das begleitete Besuchsrecht nicht durch das Verhalten eines Elternteils allein verursacht ist, sollten die entstandenen Kosten für Überwachung, allfällige Begutachtung etc. durch beide Elternteile je zur Hälfte getragen werden (BSK ZGB I-S...

	5. Eventualantrag
	Nachdem in der Sache entschieden wird, erübrigt sich eine Behandlung des Eventualantrages auf Rückweisung der Sache an die Vormundschaftsbehörde.

	6. Unentgeltliche Rechtspflege
	6.1. Bereits beim Bezirksrat Zürich hatte der Beschwerdegegner ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt (act. 11/14 S. 2). Mit Beschluss vom 25. Oktober 2012 wurde dieses abgewiesen, da der Beschwerdegegner nicht als mittellos einzustufen se...
	6.2. Die unentgeltliche Rechtspflege entfaltet ihre Wirkungen grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Ausnahmsweise kann sie rückwirkend bewilligt werden (Art. 119 Abs. 4 ZPO). Von dieser Möglichkeit ist jedoch äusserst restriktiv Gebra...
	Der Beschwerdegegner macht nicht geltend, er habe aus zeitlichen Gründen sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht früher stellen können. Ebenso wenig behauptet er, seine finanzielle Situation habe sich während des Verfahrens verschlechtert. Vi...
	6.3. Überdies ist aber auch die Mittellosigkeit des Beschwerdegegners zu verneinen. Schon der Bezirksrat ist davon ausgegangen, dass der Beschwerdegegner jedenfalls über genügend Vermögen zur Finanzierung des Verfahrens verfüge (act. 10 S. 13). Der Be...
	6.4. Zusammenfassend ist das Gesuch des Beschwerdegegners um rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorliegende Beschwerdeverfahren abzuweisen.

	7. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	7.1. Die Prozesskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Von diesem Grundsatz kann insbesondere in familienrechtlichen Verfahren abgewichen werden (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Nach ständiger Rechtsprechung...
	7.2. Die Kosten des bezirksrätlichen Verfahrens hat der Bezirksrat Zürich ausgangsgemäss der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt (§ 13 Abs. 2 VRG). Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der entsprechenden Dispositiv-Ziff. II (act. 2 S...

	Es wird beschlossen:
	1. Das Gesuch des Beschwerdegegners um rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorliegende Beschwerdeverfahren wird abgewiesen.
	2. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und Rechtsmittelbelehrung gemäss nachfolgendem Erkenntnis.
	Es wird erkannt:
	1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 1 des Beschlusses der Vormundschaftsbehörde D._____ vom 12. April 2012 insoweit abgeändert, als das begleitete Besuchsrecht für eine weitere Dauer von drei Monaten, d.h. bis Ende Septe...
	2. Die Kostenfestsetzung für das bezirksrätliche Verfahren wird bestätigt. Die Kosten für das bezirksrätliche Verfahren werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
	3. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen und der Beschluss des Bezirksrates Zürich vom 25. Oktober 2012 bestätigt.
	4. Die Entscheidgebühr für das obergerichtliche Beschwerdeverfahren wird auf Fr. 1'500.-- festgesetzt und den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Die Kosten werden aus dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Beschwerdegeg...
	5. Es werden keine Prozessentschädigungen zugesprochen.
	6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde D._____, die Direktion der Justiz und des Innern (Gemeindeamt des Kantons Zürich) sowie – unter Rücksendung der eingereichten Akten – an den Bezirksrat Zürich, je geg...
	7. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

